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Ausfuhr-Pauschal-Gewahrleistung-light — APG-light

Mit einer Ausfuhr-Pauschal-Gewdhrleistung-light
(APG-light) sichert ein deutscher, vornehmlich klei-
ner oder mittlerer Exporteur' Forderungen mit einer
Kreditlaufzeit von maximal vier Monaten auf eine
kostengiinstige und verfahrensmdpig besonders
einfache Weise ab.

WAS WIRD ABGESICHERT?
Die APG-light bietet Schutz vor

. der Nichtzahlung der Forderung innerhalb von
sechs Monaten nach Falligkeit (,protracted
default®).

Versichert werden auch Forderungen aus dem Verkauf
von Waren auslandischen Ursprungs.

Der Schuldner darf seinen Sitz nicht in EU- und OECD-
Kernlander (d. h. EU-Mitgliedsstaaten, Australien, Island,
Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, der Schweiz,
den USA und dem Vereinigten Kénigreich) haben. Bei
den Abnehmern kann es sich um private oder staatliche
Besteller handeln, nicht jedoch um mit dem Exporteur
verbundene ausldandische Unternehmen.

WER KANN EINE APG-LIGHT ERHALTEN?

Die APG-light steht jedem deutschen Exportunterneh-
men mit einem deckungsfahigen Exportumsatz zur Ver-
fligung. Sie richtet sich in erster Linie an kleine und mitt-
lere Unternehmen?, die ihre Exportumsatze méglichst
unkompliziert absichern wollen und dabei entweder die
speziellen Inhalte bzw. Wahlrechte der APG nicht benoti-
gen oder (noch) nicht tiber Exportumsatze verfigen, die fur
die Ubernahme einer APG ausreichen (siehe Produkt-
information Ausfuhr-Pauschal-Gewdahrleistung). Sie ist
jedoch auch fiir groRere Unternehmen mit einem nur gerin-
gen deckungsfahigen Exportumsatz interessant.

*Mitarbeiterzahl < 500

MUSSEN ALLE FORDERUNGEN MIT
AUSLANDISCHEN KAUFERN ABGESICHERT
WERDEN?

In die APG-light miissen alle deckungsfahigen Forderungen
einbezogen werden (Anbietungspflicht). Nicht einbezo-
gen werden konnen jedoch akkreditivbesicherte Forderun-
gen, Forderungen mit auslandischen verbundenen Unter-
nehmen oder Forderungen aus Leistungen. Einschluss- und
Wahlmoglichkeiten, wie etwa bei der APG, bestehen im
Interesse einer leicht handhabbaren Deckungsform nicht.

FUR WELCHEN ZEITRAUM BESTEHT
DECKUNGSSCHUTZ?

Der APG-light-Vertrag hat eine Laufzeit von 1 Jahr und ver-
langert sich automatisch um den gleichen Zeitraum, wenn
nicht rechtzeitig gekiindigt wird. Der Deckungsschutz fiir
die einzelnen Forderungen beginnt mit der jeweiligen Ver-
sendung der Waren. Der Bund haftet fiir eine gedeckte
Forderung, bis sie vollstandig erfillt ist. Die Fortsetzung
des APG-light-Vertrags spielt dafiir keine Rolle.

WAS KOSTET DIE APG-LIGHT?

Im ersten und zweiten Vertragsjahr wird einheitlich ein
Entgelt in Hohe von 0,80 % auf den monatlichen Umsatz
erhoben. In der Folgezeit findet der Schadenverlauf mit-
tels eines Bonus-Malus-Systems Beriicksichtigung: Hat
der Bund in einem Vertragsjahr Entschadigungen ausge-
zahlt, welche die Entgelteinnahmen (bersteigen, erhoht
sich der Entgeltsatz um 0,10 Prozentpunkte fir das fol-
gende Vertragsjahr. Sind keine Entschadigungen geleistet
worden, reduziert sich der Entgeltsatz entsprechend. Er
kann so im Laufe der Zeit bis auf ein Minimum von 0,60 %
sinken bzw. auf ein Maximum von 1,05 % steigen. Bei
einem Vertragswechsel zwischen APG und APG-light wird
die erreichte Bonus/Malus-Stufe auf den jeweils neuen
Vertrag tbertragen. So kann ein Deckungsnehmer z.B.
nach gutem Verlauf unter der APG sofort die entsprechen-
de Bonusstufe der APG-light nutzen.

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland Bl |



PRODUKTINFORMATIONEN

Unabhangig von dem entgeltpflichtigen Umsatz betragt
das Mindestentgelt fiir ein Vertragsjahr EUR 1.000. Es
werden keine Antrags- oder sonstigen Bearbeitungs-
gebiihren in Rechnung gestellt. Lediglich bei voriiber-
gehend nicht marktfahigen Landern wird eine Vertrags-
gebiihr von 250 EUR pro Vertragsjahr erhoben. Zudem
fallt keine Versicherungssteuer an.

KANN DIE APG-LIGHT FUR EINE
REFINANZIERUNG GENUTZT WERDEN?

Die sich aus der APG-light ergebenden Anspriiche kon-
nen, isoliert oder zusammen mit den Exportforderungen,
zu Refinanzierungszwecken an Kreditinstitute sowie an
Forfaitierungsgesellschaften abgetreten werden.

WANN UND WIE WIRD ENTSCHADIGT?

Die Entschadigung durch den Bund setzt voraus, dass
die gedeckte und rechtsbestandige Forderung sechs
Monate nach ihrer vertraglichen Falligkeit nicht erfiillt
wurde und sie dem Bund ordnungsgemafB gemeldet
worden war. Der Grund fiir die Nichterfiillung ist dabei
unerheblich. Es kann sich z.B. um wirtschaftliche oder
politische Ursachen handeln.

Liegen dem Bund alle erforderlichen Unterlagen vor,
wird die Schadenabrechnung binnen eines Monats auf-
gestellt. Die Auszahlung der Entschadigungssumme
erfolgt dann innerhalb von fiinf Bankarbeitstagen. Der
Exporteur wird mit einem Selbstbehalt von in der Regel
10 % am Ausfall beteiligt.

WIE ERHALTE ICH DECKUNGSSCHUTZ?

Die Kontaktaufnahme zum Bund erfolgt tiber die Euler
Hermes Aktiengesellschaft. Fiir Erstinformationen
sowie vertiefende Fragen stehen die zahlreichen Auf3en-
stellen in Deutschland sowie die Hauptverwaltung zur
Verfligung.

DIE ECKPUNKTE DER APG-LIGHT IM UBERBLICK

Deckungsnehmer: deutsche Exportunternenhmen
Vertragslaufzeit: 1 Jahr

Absicherungsgebiet: alle Lander auf3er EU- und OECD-Kern-
lander (d.h. EU-Mitgliedsstaaten,
Australien, Island, Japan, Kanada, Neu-
seeland, Norwegen, die Schweiz, die
USA und das Vereinigte Kénigreich)

Gedeckte Risiken: Nichtzahlung innerhalb von 6 Monaten
nach Falligkeit (,protracted default®);
keine Absicherung akkreditivbesicherter
Forderungen, von Forderungen mit aus-
landischen verbundenen Unternehmen
oder von Forderungen aus Leistungen

Kreditlaufzeit: maximal 4 Monate
Selbstbeteiligung: 10%

Bearbeitungsgebiihren: grundsatzlich keine, lediglich
bei voriibergehend nicht marktfahigen
Landern Erhebung einer Vertragsgebiihr
von 250 EUR pro Vertragsjahr

Entgelt: Anfangsentgeltsatz: 0,80 % des
monatlichen Umsatzes; ab dem dritten
Vertragsjahr wirkt sich der Schaden-
verlauf aus (Bonus-Malus-System);
Ubertragung der erreichten Bonus-
Malus-Stufe bei einem Vertragswechsel
zwischen APG und APG-light auf den
jeweils neuen Vertrag

Mindest- und Hochstentgeltsatz:
0,60 % und 1,05 %

Mindestentgelt fiir ein Vertragsjahr:
1.000 EUR

Abwicklung: online tber Internet,
Lastschriftverfahren
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Die Ubernahme einer APG-light erfolgt durch den
Abschluss eines Pauschalvertrags, der die rechtliche
Grundlage fiir die Vertragsbeziehung zum Bund bildet.
Er wird erganzt durch die Allgemeinen Bedingungen
fur die APG-light. Fir jeden auslandischen Kunden bean-
tragt der Exporteur die Festsetzung eines Hochstbetrags
(Limits). Bei einer positiven Bonitatsprifung wird eine
Deckungsbestdtigung ausgestellt, in welcher der
Hochstbetrag, die zulassigen Zahlungsbedingungen und
sonstige erhebliche Einzelheiten der Deckung festgelegt
sind. Der vom Bund tbernommene Hochstbetrag ist
revolvierend, d.h., nach Erfiillung gedeckter Forderun-
gen kann der entsprechende Freiraum erneut fiir Forde-
rungen aus weiteren Versendungen genutzt werden.

WIE WIRD DIE APG-LIGHT ABGEWICKELT?

Die APG-light zeichnet sich durch eine besonders einfa-
che, effiziente und fiir den Exporteur komfortable Durch-
fihrung aus. Alle Transaktionen im Rahmen der
Deckung, wie z. B. Antrage auf Festsetzung eines Hochst-
betrags oder die Umsatzmeldungen, werden (ber das
Internet abgewickelt. Hierzu schliefit jeder Exporteur mit
der Euler Hermes Aktiengesellschaft einen Online-Ser-
vice-Vertrag ab. Entgelte werden ausschlieBlich im Wege
des Lastschriftverfahrens eingezogen.

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 5H



www.exportkreditgarantien.de

Exportkreditgarantien und Garantien fir
Ungebundene Finanzkredite sind Instrumente
der AuRenwirtschaftsférderung des

% Bundesministerium
fir Wirtschaft

und Energie

Mit der Durchfiihrung der Bundesférderinstrumente
Exportkreditgarantien und Garantien fir
Ungebundene Finanzkredite beauftragt:

=N EULER HERMES

09 1509 1025

Auslandsgeschéftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Exportkreditgarantien und Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite sind seit
Jahrzehnten etablierte und bewahrte Auenwirtschaftsforderinstrumente der
Bundesregierung. Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) sichern
deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken gegen politische und
wirtschaftliche Risiken ab. Mit Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite
unterstiitzt die Bundesregierung férderungswiirdige Rohstoffprojekte im
Ausland. Beide Forderinstrumente tragen mafigeblich zu wirtschaftlichem
Wachstum sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen bei.

Mit der Durchfiihrung der Bundesforderinstrumente Exportkreditgarantien und
Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite hat die Bundesregierung die

Euler Hermes Aktiengesellschaft beauftragt.

Informationen zu weiteren Auflenwirtschaftsférderinstrumenten der
Bundesregierung finden Sie unter www.bundeswirtschaftsministerium.de
unter dem Stichwort AuBenwirtschaftsférderung.

Euler Hermes Aktiengesellschaft

Postadresse:
Postfach 50 03 99
22703 Hamburg

Hausanschrift:
Gasstrafe 29
22761 Hamburg

Telefon: +49 40 8834-9000
Telefax: +49 40 8834-9175

info@exportkreditgarantien.de
info@ufk-garantien.de
www.exportkreditgarantien.de

Auf3endienst: Berlin, Dortmund, Frankfurt,
Stuttgart, Hamburg, Miinchen,
Niirnberg, Rheinland


mailto:info%40exportkreditgarantien.de?subject=
mailto:info%40ufk-garantien.de%0D?subject=
https://www.exportkreditgarantien.de

https://www.exportkreditgarantien.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/
https://www.exportkreditgarantien.de

	09-1509 - Produktinformationen - Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung-light – APG-light
	Inhalt 
	Ausfuhr-Pauschal-Gewährleistung-light - APG-light
	Was wird abgesichert? 
	Wer kann eine APG-light erhalten? 
	Müssen alle Forderungen mit ausländischen Käufern abgesichert werden? 
	Für welchen Zeitraum besteht Deckungsschutz? 
	Was kostet die APG-light? 
	Kann die APG-light für eine Refinanzierung genutzt werden? 
	Wann und wie wird entschädigt?
	Wie erhalte ich Deckungsschutz? 
	Die Eckpunkte der APG-light im Überblick

	Wie wird die APG-light abgewickelt?


	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: 
	Euler Hermes: 


